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Beschlußvorlage Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Wiedervorlage: 

2009/PAM/573 
öffentlich 
 
07.05.2009 
 

Vereinbarung über  Essengeldzuschuss mit Schwerin Menü 

Fachdienst III 
Frau Oldorf, Katrin 

 

Beratungsfolge  
27.05.2009 Gemeindevertretung Pampow 

 
Sach- und Rechtslage: 
Seit dem 01.03.2007 zahlt die Gemeinde für jedes in Pampow wohnende Kind aus 
den folgenden Einrichtungen ein Essengeldzuschuss i.H.v. 1,00€ pro Tag: 
 

- Grundschule Pampow 
- Kindertagesstätte „Kunterbunt“ 
- Kindertagesstätte „Bremer Stadtmusikanten“ 
-  

Den Zuschuss für die Einrichtungen „Kunterbunt“ und „Bremer Stadtmusikanten“ erhalten  nur die in 
Pampow wohnenden Kinder, die keinen Zuschuss nach der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen des Landes Mecklenburg- Vorpommern zur Förderung der Mittagsverpflegung von 
bedürftigen Kindern in Kindertageseinrichtung und in Tagespflege bis zum Eintritt in die 
Schule (Richtlinie Mittagsverpflegung) erhalten. 
 
Die Verrechnung des Zuschusses für die Kinder von den o.g. Einrichtungen der Gemeinde Pampow 
erfolgt durch den Essenanbieter „Schwerin Menü“. 
 
Die Vereinbarung mit dem Essenanbieter „ Schwerin Menü“ endet zum 17. Juli 2009. 
 
Um die Weiterführung des Essengeldzuschuss zu gewährleisten, wird eine neue 
Vereinbarung mit dem Essenanbieter „Schwerin Menü“ benötigt. 
 
Empfohlen wird die Vereinbarung mit dem Essenanbieter „Schwerin Menü“ unbefristet und mit einer 
jederzeitigen Kündigungsfrist abzuschließen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Pampow beschließt gemäß der Sach- und Rechtslage, 
 
1. die Verlängerung der Vereinbarung mit dem Essenanbieter „Schwerin Menü“. 
2. dass der Bürgermeister wird ermächtigt die Vereinbarung zu unterzeichnen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die geplanten Mittel in der Haushaltsstelle 05/1.4640.590 sind ausreichend. 

 

 

 



  Ausdruck vom: 10.08.2018 
  Seite: 2/2 

 

Bemerkungen 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 
Davon stimmberechtigt: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenenthaltungen: 
Ungültige Stimmen:       (Bürgermeister) 
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